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Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele  
 

 
 
Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE7628301 
 
Gebietsname: Riedellandschaft-Talmoore 
 
Größe: 325 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Schwaben 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 

EU-Code: LRT-Name: 

3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Arm-
leuchteralgen 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden 
(Molinion caeruleae) 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7230 Kalkreiche Niedermoore 
* = prioritär 

 
 
 

Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1061 Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

1193 Bombina variegata Gelbbauchunke 

1059 Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

1044 Coenagrion mercuriale Helm-Azurjungfer 

1614 Apium repens Kriechender Sellerie 

1065 Euphydryas aurinia Skabiosen-Scheckenfalter 

1903 Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut 
* = prioritär 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 

Erhalt der weitgehend unzerschnittenen Nieder- und Zwischenmoore verschiedener Ausprägungen 
einschließlich ihrer Habitatfunktionen für europaweit bedeutsame Arten. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
des charakteristischen Wasser-, Nährstoff- und Mineralstoffhaushalts der Lebensraumtypen sowie 
der charakteristischen Artengemeinschaften. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Nieder- und 
Übergangsmoore der Schwäbischen Schotterplatte im regionalen Verbund. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Oligo- bis mesotrophen kalkhaltigen Gewässer mit 
benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen in der sie prägenden lebensraumtypischen 
nährstoffarmen Wasserqualität und störungsarmen, unverbauten Ufern. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und 
tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) und der Mageren Flachland-Mähwiesen 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) in ihren nutzungs- und pflegegeprägten sowie 
gehölzfreien Ausbildungsformen. Erhalt des Kontakts zu Nachbarlebensräumen. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Kalkreichen Niedermoore. Erhalt ggf. Wiederherstellung der 
nutzungsgeprägten gehölzarmen Bereiche. Erhalt ggf. Wiederherstellung der prägenden 
Standortbedingungen (vor allem eines naturnahen Wasser-, Nährstoff- und 
Mineralstoffhaushalts). Erhalt des charakteristischen Bodenchemismus, einer ungestörten 
Bodenstruktur sowie eines strukturreichen Gelände- und Mikroreliefs. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Übergangs- und Schwingrasenmoore. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung des weitgehend offenen Charakters der Übergangsmoorflächen. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung der prägenden Standortbedingungen (vor allem eines naturnahen Wasser-, 
Nährstoff- und Mineralstoffhaushalts). Erhalt eines intakten Lebensraumkomplexes aus 
Übergangs- und Niedermoorbiotopen und angrenzenden Lebensräumen wie Röhrichten und 
Hochstaudenfluren. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Gelbbauchunke. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
eines Systems für die Fortpflanzung geeigneter und  vernetzter Klein- und Kleinstgewässer sowie 
dynamischer Prozesse, die eine Neuentstehung solcher Laichgewässer ermöglichen. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Helm-Azurjungfer. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung für die Fortpflanzung geeigneter Fließgewässer. Erhalt der Wasserqualität und 
der Vegetationsstruktur ihrer Habitate. Erhalt ggf. Wiederherstellung der besonnten, gegen 
Nährstoffeinträge gepufferten Bachläufe und Gräben mit einer die Vorkommen schonenden 
Gewässerunterhaltung und des gewässerangrenzenden extensiv genutzten Grünlands und 
kleinflächiger Brachen. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung des Skabiosen-Scheckenfalters. Erhalt ggf. Wiederherstellung der 
nährstoffarmen gehölzarmen Feuchtwiesen und Moore und einer bestandserhaltenden Nutzung 
bzw. Pflege. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings und 
des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings einschließlich der Bestände des Großen 
Wiesenknopfs und der Wirtsameisenvorkommen. Erhalt ggf. Wiederherstellung der nutzungs- 
und pflegegeprägten Ausbildungen von Feuchtbiotopen, Wiesen, Hochstaudenfluren und 
Saumstrukturen in einer an den Entwicklungsrhythmus der Art angepassten Weise. 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Sumpf-Glanzkrauts. Erhalt der nährstoffarmen 
Nieder- und Übergangsmoore mit intaktem Wasserhaushalt. Erhalt einer extensiven 
landwirtschaftlichen Nutzung oder bestandserhaltenden Pflegemahd. Vermeidung von 
Nährstoffeinträgen aus dem Umfeld. 

10. Wiederherstellung der Population des Kriechenden Selleries. Erhalt ggf. Wiederherstellung der 
offenen konkurrenzarmen Standorte mit intaktem Wasserhaushalt und schonender 
Gewässerunterhaltung. Erhalt extensiv genutzter (beweideter) Feucht- und Nassstandorte. 

 


